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berTIThemen wıe„Apokalyptik“ und ‚.Geschichtlich- mussen. Platzmangel hat gelegentlich doch PIO-
keit“ 1U wel Beispiele besonders aktueller Fra- blematischen und mißverständlichen Verkürzungen
gen NeNNen, nicht einmal 1m Sachregister VOI- geführt (Z „Reinheit“ die Aussage: „überhaupt
kommen, 1st doch ;ohl als Deftizit anzusehen. Für jeglicher Blutfluß bei Mann un! Tau führt
ıne weitere Neuauflage se1 uch die Aufnahme des ‚Unreinheit“; der eım Stichwort „‚Staat Israel“: die

„Proklamierung eines rivalisierenden Palästinenser-Stichwortes „Neuevangelisierung“ dringend CIND-
tohlen. (Wilhelm Zaunerware eın möglicherAutor). taates 1mM Staat Israel“ se1 „christlich nicht Vel-
1NZ Rudolf Zinnhobhler antworten“). ach welchen Gesichtspunkten die

abschließende kurze Liste wichtiger Gestalten der
jüdisch-christlichen Geschichte erstellt wurde, ıstPE  KI OM. CM

MENS (Hg.) Texikon der jüdisch-christlichen nicht immer klar (M Buber der Heschel waren
Begegnung. (XV, 4774 Spalten). Herder, Freiburg ohl wichtiger als Roth der Scholem:; Urige-
1989 Geb. 35,—. 1165 Fehlt ebenfalls).

och das sind kleine Details. [ )as Werk als Zanzes 1stDieser Band ist der erste Versuch, für den jüdisch-
christlichen Dialog wesentliches Basiswissen In Lexi- ausgezeichnet geplant, verständlich und engagiert
kontorm bereitzustellen. Beide Autoren sind Protes- geschrieben. Dalß Inan die Position des Reformju-

dentums ankennt (V. Fragen des Gesetzes, berfür jüdisch-christliche Studien, Petuchowski uch 1mM recht kritischen Zionismus-Artikel), istHebrew Union College, Cincinnati, IThoma
der Theol Fakultät Luzern, beide uch mıit langer durchaus eın Fehler (aus diesen reisen kommen Ja
Ertahrung 1mM Dialog. Dies äßt solides Wissen gewöhnlich die jüdischen Dialogpartner), ebenso-

weni1g L.s oft tast beschwörende Warnungen VOTdie zentralen Probleme un! Fragen erwarten, die 1n christlichen Mißverständnissen der Fehlhaltungendiesem Zusammenhang immer wieder auftreten, gegenüber dem Judentum. Hier ist eben nicht trocke-und I11d.  - wird uch keineswegs enttäuscht. In insge-
samıt Stichwörtern und Verweisstichwörtern) 1105 Lexikon-Wissen, sondern spürbarer kinsatz für
behandelt das Werk die wesentlichen Themen VO  3

die Sache Wer immer jüdisch-christlichen Veran-
staltungen teilnimmt, ber uch 1n persönlicherAbendmahl bis /Zionismus. Gewöhnlich zeichnet Begegnung mıit Juden 1NS Gespräch kommt, tindeteiner der beiden Autoren verantwortlich, uch wWenn

der andere den Artikel gegengelesen hat; 11UX Stich- 1l1er wertvolle Information, die VOT vielen Mißver-
worter enthalten Abschnitte beider die Auswahl ı ständnissen bewahren ann. Dem Werk ist iel

Erfolg wünschen.nicht aIlZl klar) Die einzelnen Artikel sind allge- Wien (‚ünter Stembergermeinverständlich formuliert und setzen eın jüdi-
sches, ohlberetwas christlich-theologisches Wis-
SeMN VOTAauUs Das Zielpublikum ist, wIıe Ja den Tlatsa- CHENRECHIchen entspricht, In erster Linie (aber durchaus nicht
ausschließlich) christlich. Jle Beiträge gehen gezielt
auf die jüdisch-christliche Fragestellung ein, zeıgen ULLER HUBERI/POTIMEYE HERMANN
1n der historischen Entwicklung Ansätze gegensel- (Hg  S Die Bischofskonferenz. Theologischer unı

juridischer Status. Patmos, Düsseldortf 19891gen Mißiverständnissen un! Polemiken auf un!
betonen die Vermittlungsmöglichkeiten (Z. hri- Ln 48,50.
stus, Dreifaltigkeit, Gesetz, Sakrament USW.), ber Die zunehmende Bedeutung der Bischotskonteren-
uch die Punkte, nichts verhandeln gzibt Zen 1mM Leben der Kirche hat die Diskussion ber
(etwa Inkarnation). Jedem Beitrag ist eine kurze deren theologischen und juridischen Status 1n den
Bibliographie angefügt, die ZU) eil doch her Fach- etzten Jahren MEeUu belebt. Das Vatikanum hatte
bibliotheken voraussetzt Die Auswahl ist nicht diese Frage bereits erortert, ber nicht abschließend
immer ganz einsichtig, Wenlnl etwa kurze Zeitschrif- entscheiden wollen. Deshalb empfahl die Außeror-
tenartikel ıtıert werden, dafür Standardwerke teh- dentliche Bischofssynode 1985, den theologischen
len (etwa Pritz der Strecker den Judenchri- Ort der Bischofskonfterenz geNaueT untersuchen
sten, Moyne den Sadduzäern). Hier ware bei un!' besonders die Frage ihrer Lehrautorität klä-
einer Neuauflage eine Überarbeitung WUun- IenNn Auf Weisung des Papstes erstellte die Kurienkon-
schenswert. gregatıon für die Bischöte 1n Zusammenarbeit mit
Angesichts der Kompetenz und Erfahrung der bei- anderen römischen Dikasterien eın „‚Instrumentum
den Autoren ann sich die sachliche Kritik abgese- aboris“ genanntes Arbeitspapier mıit dem Titel „Der
hen VO:  3 Fragen der Gewichtung, die immer subjek- theologische un! juridische Status der Bischofskon-
tV bleiben auf eher kosmetische Details terenzen“. Dieser Entwurtf wurde 1ImM Jänner 1988
beschränken. Die Umschrift des Hebräischen ist allen Bischoftskonftferenzen mıit der Aufforderung
nicht ganz einheitlich, bei rabbinischen Schritten zugeleitet, bis Ende 1988 azu Stellung nehmen
manchmal die Ausgabe genannt, manchmal nicht Vorwort). Dieser Aufforderung kommt 1 vorlie-
Die Jahreszahl 314 autf 233 ist ; ohl eın Druckteh- genden Buch eın international zusammengesetztes
ler, ebenso 409 suspiıcıt richtig SuSCI1pIit; 392 leam VO Fachleuten verschiedener Disziplinen
Hierosolyma sta richtig Judaea; die Etymologie ach In einem eil wird der theologische Status
VO' Ooraıta als „lichtvolle“ Offenbarung würde ich beleuchtet, zunächst 1n historischen Streiflichtern
doch bezweifteln; den häufigen Ersatz des Genitivs and der Partikularsynoden AaUuUSs dem Jahrtausend
durch „von (etwa 309 Y ARR G Schaffung VO:  - einem (Hermann Josef 5Sieben) bis den Debatten 1m

Jerminus”) hätte ohl der Lektor korrigieren Vatikanum (Remigiusz Sobanski). erMitherausge-
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aber Themen wie,,Apokalyptik" und „Geschichtlich­
keit'', um nur zwei Beispiele besonders aktueller Fra­
gen zu nennen, nicht einmal im Sachregister vor­
kommen, ist doch wohl als Defizit anzusehen. Für 
eine weitere Neuauflage sei auch die Aufnahme des 
Stichwortes .Neuevangelisierung" dringend emp­
fohlen. (Wilhelm Zaunerwäreein möglicher Autor) . 
Linz Rudolf Zinnhab/er 

■ PETUCHOWSKI JAKOB J. / THOMA CLE­
MENS (Hg.), Lexikon der jüdisch-christlichen 
Begegnung. (XV, 474 Spalten). Herder, Freiburg 
1989. Geb. DM 38,-. 
Dieser Band ist der erste Versuch, für den jüdisch­
christlichen Dialog wesentliches Basiswissen in Lexi­
konform bereitzustellen. Beide Autoren sind Profes­
soren für jüdisch-christliche Studien, Petuchowski 
am Hebrew Union College, Cincinnati, Thoma an 
der Theo!. Fakultät Luzern, beide auch mit langer 
Erfahrung im Dialog. Dies läßt solides Wissen um 
die zentralen Probleme und Fragen erwarten, die in 
diesem Zusammenhang immer wieder auftreten, 
und man wird auch keineswegs enttäuscht. In insge­
samt 96 Stichwörtern (und 70 Verweisstichwörtern) 
behandelt das Werk die wesentlichen Themen von 
Abendmahl bis Zionismus. Gewöhnlich zeichnet 
einer der beiden Autoren verantwortlich, auch wenn 
der andere den Artikel gegengelesen hat; nur 7 Stich­
wörter enthalten Abschnitte beider (die Auswahl ist 
nicht ganz klar). Die einzelnen Artikel sind allge­
meinverständlich formuliert und setzen kein jüdi­
sches, wohl aber etwas christlich-theologisches Wis­
sen voraus. Das Zielpublikum ist, wie ja den Tatsa­
chen entspricht, in erster Linie (aber durchaus nicht 
ausschließlich) christlich. Alle Beiträge gehen gezielt 
auf die jüdisch-christliche Fragestellung ein, zeigen 
in der historischen Entwicklung Ansätze zu gegensei­
tigen Mißverständnissen und Polemiken auf und 
betonen die Vermittlungsmöglichkeiten (z. B. Chri­
stus, Dreifaltigkeit, Gesetz, Sakrament usw.), aber 
auch die Punkte, wo es nichts zu verhandeln gibt 
(etwa Inkarnation). Jedem Beitrag ist eine kurze 
Bibliographie angefügt, die zum Teil doch eher Fach­
bibliotheken voraussetzt . Die Auswahl ist nicht 
immer ganz einsichtig, wenn etwa kurze Zeitschrif­
tenartikel zitiert werden, dafür Standardwerke feh­
len (etwa R. Pritz oder G. Strecker zu den Judenchri­
sten, J. Le Moyne zu den Sadduzäern). Hier wäre bei 
einer Neuauflage eine Überarbeitung wün­
schenswert. 
Angesichts der Kompetenz und Erfahrung der bei­
denAutoren kann sich die sachliche Kritik- abgese­
hen von Fragen der Gewichtung, die immer subjek­
tiv bleiben - auf eher kosmetische Details 
beschränken. Die Umschrift des Hebräischen ist 
nicht ganz einheitlich, bei rabbinischen Schriften 
manchmal die Ausgabe genannt, manchmal nicht. 
Die Jahreszahl 314 auf S. 233 ist wohl ein Druckfeh­
ler, ebenso S. 409 suspicit statt richtig suscipit; S. 392 
Hierosolyma statt richtig Judaea; die Etymologie 
von oraita als ,,lichtvolle" Offenbarung würde ich 
doch bezweifeln; den häufigen Ersatz des Genitivs 
durch „von" (etwa 309: ,,zur Schaffung von einem 
neuen Terminus") hätte wohl der Lektor korrigieren 
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müssen. Platzmangel hat gelegentlich zu doch pro­
blematischen und mißverständlichen Verkürzungen 
geführt (z. B. zu „Reinheit" die Aussage: ,,überhaupt 
jeglicher Blutfluß bei Mann und Frau führt zu 
,Unreinheit"'; oder beim Stichwort „S taat Israel": die 
,,Proklamierung eines rivalisierenden Palästinenser­
staates im Staat Israel" sei „christlich nicht zu ver­
antworten") . Nach welchen Gesichtspunkten die 
abschließende kurze Liste wichtiger Gestalten der 
jüdisch-christlichen Geschichte erstellt wurde, ist 
nicht immer klar (M. Buber oder A. Heschel wären 
wohl wichtiger als J. Roth oder G. Scholem; Orige­
nes fehlt ebenfalls). 
Doch das sind kleine Details. Das Werk als ganzes ist 
ausgezeichnet geplant, verständlich und engagiert 
geschrieben. Daß man P. die Position des Reformju­
dentums ankennt (v. a . zu Fragen des Gesetzes, aber 
auch im recht kritischen Zionismus-Artikel), ist 
durchaus kein Fehler (aus diesen Kreisen kommen ja 
gewöhnlich die jüdischen Dialogpartner), ebenso­
wenig T.s oft fast beschwörende Warnungen vor 
christlichen Mißverständnissen oder Fehlhaltungen 
gegenüber dem Judentum. Hier ist eben nicht trocke­
nes Lexikon-Wissen, sondern spürbarer Einsatz für 
die Sache. Wer immer an jüdisch-christlichen Veran­
staltungen teilnimmt, aber auch in persönlicher 
Begegnung mit Juden ins Gespräch kommt, findet 
hier wertvolle Information, die vor vielen Mißver­
ständnissen bewahren kann. Dem Werk ist viel 
Erfolg zu wünschen. 
Wien Günter Stemberger 
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■ MÜLLER HUBERT/ POTTMEYER HERMANN 
J. (Hg.), Die Bischofskonferenz. Theologischer und 
juridischer Status. (304). Patmos, Düsseldorf 1989. 
Ln. DM 48,80. 
Die zunehmende Bedeutung der Bischofskonferen­
zen im Leben der Kirche hat die Diskussion über 
deren theologischen und juridischen Status in den 
letzten Jahren neu belebt. Das II. Vatikanum hatte 
diese Frage bereits erörtert, aber nicht abschließend 
entscheiden wollen . Deshalb empfahl die Außeror­
dentliche Bischofssynode 1985, den theologischen 
Ort der Bischofskonferenz genauer zu untersuchen 
und besonders die Frage ihrer Lehrautorität zu klä­
ren. Auf Weisung des Papstes erstellte die Kurienkon­
gregation für die Bischöfe in Zusammenarbeit mit 
anderen römischen Dikasterien ein „lnstrumentum 
laboris" genanntes Arbeitspapier mit dem Titel: ,,Der 
theologische und juridische Status der Bischofskon­
ferenzen". Dieser Entwurf wurde im Jänner 1988 
allen Bischofskonferenzen mit der Aufforderung 
zugeleitet, bis Ende 1988 dazu Stellung zu nehmen 
(Vorwort). Dieser Aufforderung kommt im vorlie­
genden Buch ein international zusammengesetztes 
Team von Fachleuten verschiedener Disziplinen 
nach. In einem 1. Teil wird der theologische Status 
beleuchtet, zunächst in historischen Streiflichtern an 
Hand der Partikularsynoden aus dem l. Jahrtausend 
(Hermann Josef Sieben) bis zu den Debatten im II. 
Vatikan um (Remigiusz Sobanski). Der Mitherausge-
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ber Pottmeyer legt welBeiträgen die Positio- Druckfehler, auch sinnstörende, stehen geblieben.
Die ÖOrts- und Flußnamen wurden oft ohne den Ver-nien des Arbeitspapieres dar, ebenso Klärungen
such ıner  D4 Identifikation den Urkunden über-Prinzipien, uch hinsichtlich des Lehramtes der

Bischofskonferenz: „Den Sorgen, die zur Bestreitung OIUMEN. Das eichenden Bezeichnun-
der theologischen Grundlage der Bischofskonferen- gen wIıe Halle (statt Hall), Schönhering (statt Schö-
zen Anlaß geben, sollte nicht den Abbau, nering), Weihentflorian (statt St. Florian d., I ' Mühel
sondern durch inen  e sinnvollenAusbau der Struktu- (statt Mühl), Was noch nicht gravierend ist Bedenk-

der COMMUNIO ecclesiarum und der Kollegialität lich die Sache hingegen, V  ın Z.. arsten
begegnet werden“ 86). Ebenso findet der Dogma- einer Kremsmünsterer Urkunde vVon 1179 für Gar-
tiker Greshake, daß die Verwirklichung der SE(  ß bei Steyr Windischgarsten gehalten
Kircheals „COMMUNIO ecclesiarum“ Zwischeninstan- WIF Die VOTr den loren des>arsten gelegene
zen zwischen dem Papst und den Ortsbischöten Kirche auf das Stift Kremsmünster beziehen (225,
geben müsse. 226, 270£, 274), S1e noch 1247 als Kremsmünste-

Teil .  ber den juridischen Status untersucht VOTLr ICI Pfarre auszugeben und daraus abzuleiten,
allem Heribert Schmitz zwel Beiträgen Bischots- sich das Garsten offenbar nich:  r durchsetzen
konferenz und Partikularkonzil als Rechtsinstitutio- konnte, ist überraschend. Ein Blick die der
nien unterschiedlicher Natur, Struktur und Funk- Autorinzitierte Literatur (z. Ferihumer, Lenzen-
tion, SOWIle die Lehrautorität der Bischofskonterenz Ü, a.), hätte denken geben mussen,

dochdarindiePfarreGarstennie tür das StiftKrems-gemäß 753 'r weiteren Autfsätzen
wirddasVerhältniszwischen Bischofskonferenzund munster reklamiert. diesem Zusammenhang ist
Diözesanbischof (Hubert Müller) und zwischen übrigens uch noch darauf verweisen, daß die
Bischofskonferenz und Apostolischem (Peter UrkundeVO schon lange alszumindest „Verun-
Krämer) beleuchtet, ebenso kommen die gegenseıit1- echtet“ nachgewiesen wurde amitwird diese Warlr

SCH, weltweiten Beziehungen ZUur Sprache (Ivo nicht wertlos, ist ber doch anders benützen als
Fürer) Aus den Untersuchungen ergibt sich die eın echtes Dokument. Mängel dieser und ähnlicher
Erkenntnis, da(ß ein!| Lehrautorität der Bischofskon- Art sind vorliegenden Werk wiederholt eststell-
ferenz nicht ernsthaft bestritten werden kann. Die bar. Man wird daher kritisch benützen müssen.
Diskussion ist noch 1m Gange. Somit liegt hier das 1NnNzZz Rudolf Zinnhobler
rechte Buch ZUH rechten Augenblick VOT.
Linz )oter Gradauer ELMI Die Päpste In Lebensbildern.

2! völligNnE bearbeiteteAuflage. Styria, Graz
KIRCHENGESCHICHTE 1989 350.—/DM 49,— .

Das Werkwurde bei seinem ersten Erscheinen (1983)ANNETTE, Die Passauer In dieser Zeitschrift ausführlich gewürdigt (132,Bischöfe des Jahrhunderts. Studien zZzu ihrer Klo- 1984, 403—405), WITLr UMs diesmal kurz fassen
sterpolitik und Administration des Bistums. Iı  onnen. schon nach sechs Jahren ne Neuauf-
(Vorarbeiten den Regesten der PassauerBischöfe). lage nötig wurde, erweist die Brauchbarkeit des

Wissenschaftsverlag Richard Rothe, Passau Buches. Fs wurde [ Verfasser noch gründlich1989 Kart 98,—/5 700.—. überarbeitet und ergänzt; aus den ursprünglich
Das fleißige und materialreiche Buch vermittelt Seiten sind 359 geworden. Damit ist freilich MUur
interessante Einblicke den organisatorischen Aut- auf den Unterschied 1im mfang hingewiesen. Der
bau und Ausbau des Bistums Passau Jahrhun- eigentliche Unterschied besteht jedoch der Bei-
dert Dabei werden bisherige Forschungsergebnisse ringung wichtiger zusätzlicher aten und der
bestätigt, die Erkenntnisse VOI der Wichtigkeit Berücksichtigung kritischer Hinweise, die den
der Chorherrenstifte die Diözesanorganisation Kezensionen gemacht wurden. Um sich Von der
aıder. der der Bedeutung des Investitur- Gründlichkeit der Überarbeitung zu überzeugen,
treıts für den Ausbau des Pfarrnetzes Zinnhobler) schlage INa  - etwa die Darstellung Clemens VIL nach
Die Auswirkung des alexandrinischen Schismas auf der die der Päpste des Jahrhunderts. Was dieses
Passau wird anhand vieler Belegstellen Veran- Buch von anderen einbändigen Papstgeschichten
schaulicht. unterscheidet, ist, das sel uSs meıiner Besprechung
ach dem Haupttitel und dem Untertitel des Werkes von 1984 wiederholt, die „pointierte Charakterisie-
geht erster Linie die Bischöfe des behandel- der einzelnen Päpste”. Dadurch ist eine guteLes-
ten ıtraums bzw. umn deren Klosterpolitik und barkeit und Einprägsamkeit gewährleistet. Die
Bistumsadministration. Es verwundert eın wenig, kunstgeschichtliche Bedeutung der Päpste für Kom

der Ausbau des nicht Von Klöstern abhängigen und darüberhinausWIT ebenfallseingehendbehan-
Pfarrnetzes und die damals erfolgte Ablöse des bis delt. Dagegen ist 'otz ıner Erweiterung das
dahin geltenden Eigenkirchenwesens eigentlich

©1I-
Einleitungskapitel über die Entstehung des Papst-

kaum ZUuUr Sprache kommt Aufgrund ıner mtes iImmer noch twas blaß geblieben. Schade ist
schrift wIe „Das Pfarrnetz der Klöster“ würde auch, der Verlag auf die teilweise recht guten
INa  - zumindest diesbezüglich Vollständigkeit [WAal- Abbildungen der Erstauflage verzichtet hat Wir
ten; doch wird das Pfarrnetz Von Wilhering wünschen dem Buch einen SO guten bsatz, dalß sich
nicht erfaßt der Verlag bei der dritten Auflage uch wieder eine
Dienüchterne, Ja trockene Sprache macht die Lektü- Bebilderung eisten kann.

streckenweise mühsam. uch sind relativ viele 1NnNzZz Rudolf Zinnhobler
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ber H. J. Pottmeyer legt in zwei Beiträgen die Positio­
nen des Arbeitspapieres dar, ebenso Klärungen und 
Prinzipien, auch hinsichtlich des Lehramtes der 
Bischofskonferenz: .Den Sorgen, die zur Bestreitung 
der theologischen Grundlage der Bischofskonferen­
zen Anlaß geben, sollte ... nichtdurchdenAbbau, 
sondern durch einen sinnvollen Ausbau der Struktu­
ren der communio ecclesiarum und der Kollegialität 
begegnet werden" (S. 86). Ebenso findet der Dogma­
tiker G. Greshake, daß es fiir die Verwirklichung der 
Kirche als .communio ecclesiarum" Zwischeninstan­
zen zwischen dem Papst und den Ortsbischöfen 
geben müsse. 
Im 2. Teil über den juridischen Status untersucht vor 
allem Heribert Schmitz in zwei Beiträgen Bischofs­
konferenz und Partikularkonzil als Rechtsinstitutio­
nen unterschiedlicher Natur, Struktur und Funk­
tion, sowie die Lehrautorität der Bischofskonferenz 
gemäß can. 753 CIC/1983; in weiteren Aufsätzen 
wird das Verhältnis zwischen Bischofskonferenz und 
Diözesanbischof (Hubert Müller) und zwischen 
Bischofskonferenz und Apostolischem Stuhl (Peter 
Krämer) beleuchtet, ebenso kommen die gegenseiti­
gen, weltweiten Beziehungen zur Sprache (Ivo 
Fürer). Aus den Untersuchungen ergibt sich die 
Erkenntnis, daß eine Lehrautorität der Bischofskon­
ferenz nicht ernsthaft bestritten werden kann. Die 
Diskussion ist noch im Gange. Somit liegt hier das 
rechte Buch zum rechten Augenblick vor. 
Linz Peter Gradauer 

KIRCHENGESCHICHTE 

■ ZURSTRASSEN ANNETTE, Die Passauer 
Bischöfe des 12. Jahrhunderts. Studien zu ihrer Klo­
sterpolitik und zur Administration des Bistums. 
(Vorarbeiten zu den Regesten der Passauer Bischöfe). 
(410). Wissenschaftsverlag Richard Rothe, Passau 
1989. Kart. DM 98,-/S 700.-. 
Das fleißige und materialreiche Buch vermittelt 
interessante Einblicke in den organisatorischen Auf­
bau und Ausbau des Bistums Passau im 12. Jahrhun­
dert. Dabei werden bisherige Forschungsergebnisse 
bestätigt, etwa die Erkenntnisse von der Wichtigkeit 
der Chorherrenstifte fiir die Diözesanorganisation 
(Haider) oder von der Bedeutung des lnvestitur­
streits für den Ausbau des Pfarrnetzes (Zinnhobler). 
Die Auswirkung des alexandrinischen Schismas auf 
Passau wird anhand vieler Belegstellen veran­
schaulicht. 
Nach dem Haupttitel und dem Untertitel des Werkes 
geht es in erster Linie um die Bischöfe des behandel­
ten Zeitraums bzw. um deren Klosterpolitik und 
Bistumsadministration. Es verwundert ein wenig, 
daß der Ausbau des nicht von Klöstern abhängigen 
Pfarrnetzes und die damals erfolgte Ablöse des bis 
dahin geltenden Eigenkirchenwesens eigentlich 
kaum zur Sprache kommt. Aufgrund einer Über­
schrift wie „Das Pfarrnetz der Klöster'' (218) würde 
man zumindest diesbezüglich Vollständigkeit erwar­
ten; doch wird z. B. das Pfarrnetz von Wilhering 
nicht erfaßt. 
Die nüchterne, ja trockene Sprache macht die Lektü­
re streckenweise mühsam. Auch sind relativ viele 
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Druckfehler, auch sinnstörende, stehen geblieben. 
Die Orts- und Flußnamen wurden oft ohne den Ver­
such einer Identifikation aus den Urkunden über­
nommen. Das führt zu abweichenden Bezeichnun­
gen wie Halle (statt Hall), Schönhering (statt Schö­
nering), Weihenflorian(stattSt.Floriana.L),Mühel 
(statt Mühl), was noch nicht gravierend ist. Bedenk­
lich wird die Sache hingegen, wenn z. B. Garsten in 
einer Kremsmünsterer Urkunde von 1179 für Gar­
sten bei Steyr statt fiir Windischgarsten gehalten 
wird. Die vor den Toren des Stiftes Garsten gelegene 
Kirche auf das Stift Kremsmünster zu beziehen (225, 
226, 270f, 274), sie noch fiir 1247 als Kremsmünste­
rer Pfarre auszugeben und daraus abzuleiten, daß 
sich das Stift Garsten offenbar nicht durchsetzen 
konnte, ist überraschend. Ein Blick in die - von der 
Autorin zitierte- Literatur (z.B. Ferihumer, Lenzen­
weger u. a.), hätte zu denken geben müssen, wird 
dochdarindiePfarreGarstenniefiirdasStiftKrems­
münster reklamiert. In diesem Zusammenhang ist 
übrigens auch noch darauf zu verweisen, daß die 
Urkunde von 1179 schon lange als zumindest .verun­
echtet" nachgewiesen wurde. Damit wird diese zwar 
nicht wertlos, ist aber doch anders zu benützen als 
ein echtes Dokument. Mängel dieser und ähnlicher 
Art sind im vorliegenden Werk wiederholt feststell­
bar. Man wird es daher kritisch benützen müssen. 
Linz Rudolf Zinnhobler 

■ GELMI JOSEF, Die Pqpste in Lebensbildern. 
(359).2., völligneubearbeiteteAuflage. Styria, Graz 
1989. Ln. S 350.-/DM 49,-. 
Das Werk wurd!! bei seinem ersten Erscheinen (1983) 
in dieser Zeitschrift so ausführlich gewürdigt (132, 
1984, 403-405), daß wir uns diesmal kurz fassen 
können. Daß schon nach sechs Jahren eine Neuauf­
lage nötig wurde, erweist die Brauchbarkeit des 
Buches. Es wurde vom Verfasser noch gründlich 
überarbeitet und ergänzt; aus den ursprünglich 272 
Seiten sind nun 359 geworden. Damit ist freilich nur 
auf den Unterschied im Umfang hingewiesen. Der 
eigentliche Unterschied besteht jedoch in der Bei­
bringung wichtiger zusätzlicher Daten und in der 
Berücksichtigung kritischer Hinweise, die in den 
Rezensionen gemacht wurden. Um sich von der 
Gründlichkeit der Überarbeitung zu überzeugen, 
schlage man etwa die Darstellung Clemens VII. nach 
oder die der Päpste des 20. Jahrhunderts. Was dieses 
Buch von anderen einbändigen Papstgeschichten 
unterscheidet, ist, das sei aus meiner Besprechung 
von 1984 wiederholt, die .pointierte Charakterisie­
rung der einzelnen Päpste". Dadurch ist eine gute Les­
barkeit und Einprägsamkeit gewährleistet. Die 
kunstgeschichtliche Bedeutung der Päpste für Rom 
und darüber hinaus wird ebenfalls eingehend behan­
delt. Dagegen ist - trotz einer Erweiterung - das 
Einleitungskapitel über die Entstehung des Papst­
amtes immer noch etwas blaß geblieben. Schade ist 
es auch, daß der Verlag auf die teilweise recht guten 
Abbildungen der Erstauflage verzichtet hat. Wir 
wünschen dem Buch einen so guten Absatz, daß sich 
der Verlag bei der dritten Auflage auch wieder eine 
Bebilderung leisten kann. 
Linz Rudolf Zinnhobler 


